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I .  B E K A N N T M A C H U N G E N

Offenlegung
gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt in der jeweils geltenden Fassung (siehe 
Landesrecht unter www.sachsen-anhalt.de)

Für die 

Gemarkung:  Göbitz Flur: 1, 2, 6, 7 
  Könderitz  1, 3, 6, 9
  Langendorf  1, 4, 7
  Rehmsdorf  1, 2, 6, 7
  Reuden  2, 4, 7, 8
  Spora  1, 3, 4, 5, 7
  Tröglitz  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Einheitsgemeinde Elsteraue
(Ortsname)

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters hinsicht-
lich der Gebäudedarstellung fortgeführt. Das Landesamt für 
Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat den 
Nachweis des Liegenschaftskatasters hinsichtlich der 
Darstellung der Gebäude überprüft und die für das Lie-
genschaftskataster relevanten Ergebnisse in die Liegen-
schaftskarte übernommen. Allen beteiligten Eigentümern, 
Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten werden diese 
Veränderungen des Liegenschaftskatasters durch die Offenle-
gung bekannt gemacht.
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Mitteilung der Aktualisierung beschreibender Angaben des Liegenschaftskatasters
für die 

Gemarkung:

Bornitz, Draschwitz, Göbitz, Rehmsdorf,
Spora, Tröglitz

in

Einheitsgemeinde Elsteraue
(Ortsname)

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortge-
führt. 

Das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-
Anhalt hat in der Liegenschaftskarte und im Liegenschafts-
buch die beschreibenden Angaben zur tatsächlichen Nut-
zung und Lagebezeichnung aktualisiert. Alle beteiligten 
Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten 
werden hiermit über die erfolgte Aktualisierung beschreiben-
der Angaben des Liegenschaftskatasters informiert.

Die Liegenschaftskarte und das Liegenschaftsbuch werden in 
der Zeit vom 31.03.2025 bis 30.04.2025 in den Diensträumen 
des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sach-
sen-Anhalt Neustädter Passage 15 in 06122 Halle (Saale) 
während der Besuchszeiten, Mo. bis Fr. 08.00 – 13.00 Uhr / Di. 
13.00 – 18.00 Uhr zur Einsicht ausgelegt.

Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefo-
nische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0345 / 
6912-0 gebeten. 

Im Auftrag Auskunft und Beratung
   0345 6912-0
gez.  0345 6912-133
Heiko Puschmann  service.halle.lvermgeo
    @sachsen-anhalt.de
   www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de

Die Liegenschaftskarte wird in der Zeit vom 31.03.2025 bis 
30.04.2025 in den Diensträumen des Landesamtes für Ver-
messung und Geoinformation Sachsen-Anhalt Neustädter 
Passage 15 in 06122 Halle (Saale) während der Besuchszei-
ten, Mo. bis Fr. 08.00 – 13.00 Uhr / Di. 13.00 – 18.00 Uhr zur 
Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anregungen wird um eine 
vorherige telefonische Terminvereinbarung unter der Telefon-
nummer 0345/6912-0 gebeten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen in der Liegenschaftskarte, die durch 
die Übernahme der für das Liegenschaftskataster relevanten 
Veränderungen im Gebäudebestand entstanden sind, kann 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Ver-
waltungsgericht Halle in 06112 Halle (Saale), Thüringer Straße 
16 erhoben werden.

Im Auftrag Auskunft und Beratung
   0345 6912-0
gez.  0345 6912-133
Heiko Puschmann  service.halle.lvermgeo
    @sachsen-anhalt.de
   www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de

Landesamt für Vermessung und
Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo)
Neustädter Passage 15, 06122 Halle (Saale)

28.01.2025
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Landesverwaltungsamt

Öffentliche Bekanntgabe des Referates Immissionsschutz Genehmigung, Umweltverträg-
lichkeitsprüfung zur Vorprüfung nach § 7 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Antrag der Firma Südzucker AG 
Werk Zeitz in 06712 Zeitz auf die Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes zur Errichtung und zum Betrieb eines Bio-Energy-Hubs zur Herstellung 
von Biomethan in 06729 Elsteraue, Landkreis Burgenland.

Die Südzucker AG Werk Zeitz in 06712 Zeitz beantragte mit 
Schreiben vom 02.05.2024 beim Landesverwaltungsamt Sach-
sen-Anhalt die Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errichtung und den Be-
trieb einer 

Anlage zur Herstellung von Biomethan
mit einem Durchsatz von 726 t/d Zuckerrübenpressschnit-
zel und Rübenkleinteile und mit einer Kapazität zur Her-
stellung von 40,1 Mio Nm³/a Rohgas 

auf dem Grundstück in 06729 Elsteraue, 

Gemarkung:  Tröglitz, 
Flur:  8,
Flurstück: Teilfläche aus Flurstück 172.
 
Gemäß § 5 UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass im Rah-
men einer Vorprüfung nach § 7 Abs. 1 und 2 UVPG festgestellt 
wurde, dass durch das genannte Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen zu befürchten sind, so dass im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens keine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist. 

Aufgrund der Merkmale und des Standortes des Vorhabens 
sowie der getroffenen Vorkehrungen ergeben sich folgende 
wesentliche Gründe für die Feststellung:

Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Ge-
sundheit
Erhebliche nachteilige Auswirkung auf das Schutzgut Mensch 
sind nicht zu erwarten. Im Rahmen der Errichtung und des Be-
triebes der Anlage unterschreitet der Lärmpegel die zugelas-
senen Grenzwerte der TA Lärm tagsüber an allen Immissions-
orten für mindestens 3,5 dB(A). Nachts werden die Grenzwerte 
noch für mindestens 0,7 dB(A) unterschritten. Die Richtwerte 
werden eingehalten. Die Gesamtbelastung im Bereich der 
Wohn- und Mischbauflächen überschreitet nicht das Irrele-
vanzkriterium von 2 % Geruchsstundenhäufigkeit der Jahres-

stunden. Mit dem Betrieb der Anlage ergeben sich insgesamt 
keine wesentlichen Emissionen von Luftschadstoffen.

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
Erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt sind nicht zu erwarten. Es be-
finden sich keine Schutzgebiete im Untersuchungsradius von 
1000 m um das Vorhaben. Das FFH-Gebiet „Weiße Elster nord-
östlich Zeitz“ (FFH0155LSA) kann aufgrund seiner Entfernung 
von 2300 m vernachlässigt werden. Die Versiegelung von Flä-
chen findet im Bereich des genehmigten Industriegebietes im 
Bereich des rechtkräftigen B-Planes statt. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass es insbesondere durch die eingesetzten 
Verminderungsmaßnahmen für Vögel und Eidechsen zu keiner 
weitreichenden Beeinflussung dieser Schutzgüter kommt. 

Die im Untersuchungsraum befindlichen Biotope wurden be-
trachtet. Mit der Immissionsprognose wurde ebenfalls eine 
Critical-Load-Betrachtung durchgeführt. Die Critical-Load-
Spannen reichen dabei von 10 - 20 kg/(ha x a) für Gebiete mit 
hoher Empfindlichkeit bis hin zu 30 - 40 kg/(ha x a) für Gebiete 
mit mäßiger Empfindlichkeit. Die Zusammensetzung aller un-
tersuchten Biotope sowie zusätzliche Hinweise durch weitere 
Faktoren wie Stickstoffanzeiger und Bodenfeuchtigkeit weisen 
auf Biotope „mittlerer bis hoher Empfindlichkeit“ hin, welche 
mit einem Critical-Load von 20 - 30 kg/(ha x a) gelistet sind. Alle 
betrachteten Biotope unterschreiten diesen Critical-Load. Es 
ist daher anzunehmen, dass keine erheblich nachteilige Aus-
wirkung auf diese Biotope zu befürchten ist. 

Schutzgüter Boden und Fläche
Erheblich nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter Bo-
den und Fläche sind nicht zu erwarten. Durch das Vorhaben 
kommt es zu einer Flächeninanspruchnahme von 109.533 m² 
gemäß Lageplan und einer Versiegelung von 76.623 m² an 
Fläche. Der Umfang der Neubauten stellt aus baulicher und 
verfahrenstechnischer Sicht die technologisch bedingte Gren-
ze für oberirdische Bauten dar. Eine Beeinflussung tieferer 
Schichten ist nicht vorgesehen. 
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Schutzgut Wasser 
Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Was-
ser sind nicht zu erwarten. Als nahes Fließgewässer ist die 
angrenzende Schwennigke mit einem ihrer Zuflüsse der 
Rehmsdorfer Graben zu nennen. Stehende Gewässer im un-
mittelbaren Umfeld der Anlage sind nicht vorhanden. Bei den 
Abwässern, mit denen auf der Anlage umgegangen wird, han-
delt es sich um Niederschlagswasser. Das durch die Anlage zu 
fassende Aufkommen an Oberflächenwasser wird örtlich ver-
sickert. Im Untersuchungsraum um die Anlage befinden sich 
kein Trinkwassergebiet und kein Wasserschutzgebiet. Die ent-
fernte Uchte und das zugehörige Überschwemmungsgebiet 
können aufgrund des Abstandes vernachlässigt werden. 

Schutzgüter Luft und Klima
Durch das Vorhaben kommt es zu einem geringen Ausstoß 
von Kohlenmonoxid und Stickoxiden. Diese liegen unter dem 
Bagatellmassenstrom für Stickoxide. Relevante Wirkfaktoren 
auf das Klima werden durch die Biogasanlage ebenfalls nicht 
hervorgerufen, da das Vorhaben keine erheblichen Emissio-
nen hervorruft und mit dem Gesamtvorhaben nur relativ ge-
ringe Flächenversiegelungen verbunden sind.

Schutzgut Landschaft
Erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Land-
schaft sind nicht zu erwarten. Das Landschaftsbild wird be-
reits im Bestand von großteils brach liegenden Flächen und 
den baulichen Anlagen des umliegenden Industriegebietes 
sowie von den angrenzenden Ackerflächen beeinflusst. Die 
neuen Anlagen des Vorhabens stellen eine Veränderung des 
aktuell vorliegenden Landschaftsbildes dar. Im Kontext des 
umgebenden Industriegebietes mit dessen Bebauung und der 
landwirtschaftlichen Nutzung der Flächen im Westen besitzt 
der Standort aufgrund dieser Vorbelastung gegenüber den 
mit der Anlagenerrichtung verbundenen Wirkungen jedoch 

nur eine geringe Empfindlichkeit. Das westlich liegende Land-
schaftsschutzgebiet „Elsteraue“ (LSG0042BLK) ist vom Vorha-
ben aufgrund von Distanz, den zwischenliegenden landwirt-
schaftlich genutzten Flächen und vorhandenen Waldflächen 
unbeeinflusst. 

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter
Erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut kul-
turelles Erbe und sonstige Sachgüter sind nicht zu erwarten. 
In der näheren Umgebung befinden sich Baudenkmäler, 
von denen das nächste 540 m entfernt ist. Archäologische 
Kulturdenkmale und Denkmalbereiche sind in der näheren 
Umgebung nicht vorhanden. Mit der Errichtung der Bio-
gasanlage sind keine erheblich nachteiligen Auswirkungen 
auf die nahegelegenen Baudenkmäler und den Denkmals-
bereich oder andere Schutzgüter kulturelles Erbe und Sach-
güter verbunden. 

Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern
Erhebliche nachteilige Auswirkungen für das Schutzgut Wech-
selwirkungen zwischen den Schutzgütern sind nicht zu erwar-
ten. Insgesamt ist durch das geplante Vorhaben bezüglich der 
Schutzgüter (Menschen, insbesondere die menschliche Ge-
sundheit, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden, Flä-
che, Wasser, Luft, Klima, Landschaft sowie kulturelles Erbe und 
sonstige Sachgüter) sowie hinsichtlich der Wechselwirkungen 
zwischen diesen, mit keinen erheblich nachteiligen Auswirkun-
gen auf das jeweilige Schutzgut zu.
Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht die 
Feststellung auf einer Vorprüfung, so ist die Einschätzung der 
zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Verfahren betref-
fend die Zulassungsentscheidung nur daraufhin zu überprü-
fen, ob die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben des § 7 
UVPG durchgeführt worden ist und ob das Ergebnis nachvoll-
ziehbar ist.

Bekanntmachung über die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit zum
Bebauungsplan  Nr. 7 „Wohngebiet B2 Draschwitz“ im OT Draschwitz

Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue hat in seiner Sit-
zung am 13.03.2025 den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 7 
„Wohngebiet B2 Draschwitz“ im Ortsteil Draschwitz in der Fas-
sung vom 06.01.2025 gebilligt und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
zur förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit bestimmt (Be-
schluss-Nr. 74/03/2025).
Gleichzeitig erfolgt die Abstimmung mit den benachbarten Ge-
meinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB und die förmliche Beteili-
gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB.
Das Plangebiet befindet sich im nordwestlichen Teil der Ge-

meinde Elsteraue. Diese liegt im Burgenlandkreis, in Sachsen-
Anhalt. Die Fläche befindet sich an der Zeitzer Straße (B 2) 
zwischen der Ackerfläche im Norden und Wohnbebauung im 
Osten und Süden. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
umfasst die Flurstücke 263/27, 481, 486 (teilw.), 487 und 214 
(teilw.) in der Flur 3 der Gemarkung Draschwitz. Die Gesamt-
fläche des Plangebiets umfasst ca. 0,62 ha.
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 7 „Wohngebiet B2 
Draschwitz“ in der Fassung vom Januar 2025 bestehend aus 
der Planzeichnung, der Begründung und dem Umweltbericht 
mit Artenschutzfachbeitrag sowie die nach Einschätzung der 
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Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezoge-
nen Stellungnahmen werden in der Zeit vom

31.03.2025 bis 05.05.2025

(Veröffentlichungsfrist) im Internet auf folgenden Seiten ver-
öffentlicht:

https://www.gemeinde-elsteraue.de/de/veroeffentlichungen/
bauleitplanung.html und
https://www.bk-landschaftsarchitekten.de/beteiligungen.html
sowie im zentralen Landesportal unter 
https://beteiligung.sachsen-anhalt.de/portal/hauptportal/
startseite

Zusätzlich werden die o.g. Unterlagen während der Beteili-
gungsfrist zu den nachfolgenden Zeiten in den Räumlichkeiten 
der Gemeinde Elsteraue, Hauptstraße 30, Raum 120 (Sekreta-
riat Bürgermeister) in 06729 Elsteraue, OT Alttröglitz öffentlich 
ausgelegt.

Montag:  9:00 – 12:00 Uhr
Dienstag: 9:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch:  geschlossen
Donnerstag:  9:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag:  9:00 – 11:00 Uhr

Außerhalb der genannten Zeiten sind Termine nach Abspra-
che möglich.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind in den 
auszulegenden Unterlagen für den Entwurf des Bebauungs-
plans verfügbar:

Fläche
 – derzeitige Flächennutzung im Plangebiet
 – Auswirkungen des Vorhabens durch Überbauung und 

Nutzungsintensivierung
Boden
 – Bodenarten, Bodenfunktionen und Vorbelastungen im 

Plangebiet
 – Auswirkungen durch Überbauung und Versiegelung
 – Beschreibung von Vermeidungsmaßnahmen
Wasser
 – Zustand des Grundwassers
 – Auswirkungen durch einen veränderten Niederschlags-

wasserabfluss 
 – Keine Beeinträchtigung des qualitativen und quantitati-

ven Zustands von Grund- und Oberflächengewässern
Klima/Luft
 – Klimatische Bedingungen und Vorbelastungen im Plan-

gebiet
 – Auswirkungen durch Überbauung und Versiegelung
 – Keine besondere Bedeutung für das Schutzgut Klima 

und Luft

Biotope und Flora
 – Im Plangebiet und der näheren Umgebung kartierte 

Biotoptypen und Pflanzenarten
 – keine wesentliche Änderung der Biotopausstattung in 

Bestand und Planung
 – Auswirkungen während der Bauzeit und durch Überbau-

ung und Versiegelung
 – Herleitung und Beschreibung der für die Eingriffe erfor-

derlichen Kompensations- und Vermeidungsmaßnahmen
Fauna und biologische Vielfalt
 – Artenschutzfachbeitrag mit den im Untersuchungsraum 

vorkommenden Tierarten auf Grundlage einer fach-
planerischen Potentialabschätzung anhand von durch-
geführten Vor-Ort-Begehungen sowie einer Konfliktana-
lyse für die durch das Vorhaben betroffenen, gesetzlich 
geschützten Artengruppen Fledermäuse, sonstige 
Säugetiere, Vögel und Amphibien

 – Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen auf vorkom-
mende Tierarten durch Überbauung und Zerschneidung

 – Beschreibung von Artenschutzmaßnahmen und der 
geplanten Maßnahmen zur Vermeidung des Eintritts 
artenschutzrechtlicher Verbote (z.B. Bauzeitenregelung, 
Artenschutzkontrolle vor Baubeginn)

 – keine erhebliche Beeinträchtigung der biologischen 
Vielfalt

Landschaft-/Ortsbild
 – Beschreibung des vorhandenen Orts- und Landschafts-

bildes und der Auswirkungen der Planung darauf im 
Hinblick auf Überbauung und visuelle Wahrnehmung

 – Eine erhebliche Beeinträchtigung durch das Vorhaben 
wird ausgeschlossen

Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit
 – Keine Bedeutung für das Schutzgut Mensch im Hinblick 

auf Gesundheit, Sport-, Freizeit- und Erholung
 – Vorhabenbedingte Emissionen (bau-, anlage- und be-

triebsbedingt)
 – Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm der B 2
 – Festsetzungen von Maßnahmen zum Schutz vor schäd-

lichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche
Kultur- und Sachgüter
 – Baugeschichtlich und ortsgeschichtlich bedeutsame 

Kulturdenkmale im näheren Umfeld
 – Beschreibung zum Umgang mit möglichen Bodendenk-

malen
 – Keine Betroffenheit von Kultur- und Sachgütern
Schutzgebiete nach Naturschutzrecht
 – Lage zum Überschwemmungsbiet der Weißen Elster
 – Beschreibung der Schutzgebiete im erweiterten Unter-

suchungsraum
 – keine negativen Einflüsse auf die umliegenden Schutz-

gebiete
Sonstige Angaben
 – Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen 

den Schutzgütern
 – Eingriff- und Ausgleichsbilanzierung gemäß Handlungs-

empfehlung im Land Sachsen-Anhalt
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 – Darstellung der Ziele des Umweltschutzes und relevan-
ter Planwerke

 – Beschreibung untersuchter Alternativen zur Planung
 – Methodikbeschreibung, Maßnahmen zur Überwachung
 – Hinweise zum Erosionsschutz
 – Umgang mit (Siedlungs-) Abfällen und wassergefähr-

denden Stoffen, Abwasserbehandlung

In den im Rahmen der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
eingegangenen Stellungnahmen wurden insbesondere Aspek-
te des Immissionsschutzes, der Eingriffsregelung einschließ-
lich der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, der Verbringung 
des Niederschlagswassers, des Bodenschutzes, der landwirt-
schaftlichen und raumordnerischen Belange sowie des Schut-
zes von Kulturdenkmalen thematisiert.

Stellungnahmen können während der Veröffentlichungsfrist 
abgegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können. Die Abgabe von Stellungnahmen soll elektronisch 
an bauwesen@gemeinde-elsteraue.de oder beteiligung@
bk-landschaftsarchitekten.de erfolgen, bei Bedarf können 
Stellungnahmen auch auf anderem Wege abgegeben werden. 

Für Fragen steht neben der Gemeindeverwaltung auch die mit 
der Planung beauftragte Büro Knoblich GmbH Landschafts-
architekten, Heinrich-Heine-Straße 13, 15537 Erkner, Telefon 
(033 62) 8 83 61-0, E-Mail beteiligung@bk-landschaftsarchitek-
ten.de zur Verfügung.

Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-
lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. 
E DSGVO und dem Datenschutz-Grundverordnungs-Ausfül-
lungsgesetz Sachsen-Anhalt (DSAG LSA). Sofern Sie Ihre Stel-
lungnahme ohne Absenderangabe abgeben, erhalten Sie keine 
Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informatio-
nen entnehmen Sie bitte dem Formblatt “Informationspflichten 
bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbetei-
ligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO)“, welches mit ausliegt oder 
auf unserer Internetseite unter https://www.gemeinde-elste-
raue.de/datei/anzeigen/id/11532,1207/2023_01_11_dsgvo_
baugb.pdf zu finden ist.

Elsteraue, 28.03.2025

Fischer                                    
Bürgermeister

 
räumlicher 
Geltungsbereich 
des Bebauungs-
plans

Lage des Plangebiets im Ortsteil (DTK25 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2021), nicht maßstäblich
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Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer
der Gemeinde Elsteraue ab dem Haushaltsjahr 2025 (Hebesatzsatzung)

Auf Grund der §§ 5, 8 und 99 des Kommunalverfassungsge-
setzes Sachsen-Anhalt vom 17.06.20214 (GVBl. LSA S. 288), 
der §§ 1, 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt i. d. F. der Bekanntmachung vom 13.12.1996 
(GVBl. LSA S. 405), der §§ 1 und 16 des Gewerbesteuergesetzes 
i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167) 
in der jeweils geltenden Fassung sowie der §§ 1, 25 und 28 des 
Grundsteuergesetzes vom 7. August 1973 (BGBl. I S. S. 965) 
in der i. d. ab dem 01.01.2025 geltenden Fassung des Geset-
zes zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts vom 
26.11.2019 (BGBl. I, S. 1794), zuletzt geändert durch Artikel 
21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294) sowie des 
Grundsteuerhebesatzgesetzes Sachsen-Anhalt (GrStHsG LSA) 
(GVBl. LSA S. 312) hat der Gemeinderat der Gemeinde Elste-
raue in seiner Sitzung am 13.03.2025 folgende Hebesatzsat-
zung beschlossen:

§ 1  Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die Gemeinde Elsteraue.

§ 2  Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden ab 
dem 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  a) gem. §1 Abs. 1 Nr. 1 GrStHsG LSA
       für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
   (Grundsteuer A) auf   390 v. H.,

  b) gem. §1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GrStHsG LSA 
   für Grundstücke/Grundvermögen 
   (Grundsteuer B) auf    595 v. H.

2. Gewerbesteuer auf     400 v. H.

§ 3  Fälligkeit der Kleinbeträge bei der Grundsteuer

Die Grundsteuer wird abweichend von § 28 Abs. 1 Grundsteu-
ergesetz, wonach sie zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages 
am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November zu zah-
len ist für Kleinbeträge wie folgt fällig:

1. am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro 
nicht übersteigt;

2. am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jah-
resbetrages, wenn dieser dreißig Euro nicht übersteigt.

§ 4  Inkrafttreten

Die Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Elsteraue, den 14.03.2025 

Fischer        
Bürgermeister
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Information an alle Eigentümer zur Grundsteuer

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.03.2025 die neue 
Hebesatzsatzung der Gemeinde Elsteraue beschlossen. 

Die Grundsteuerbescheide für die Grundsteuer B für das Jahr 
2025 werden in den nächsten Wochen versandt. Darin sind der 
abweichende Zahlungstermin der 1. Rate für das Jahr 2025 so-
wie die weiteren Fälligkeiten im Jahr 2025 angegeben.

Für alle Eigentümer von Grundbesitz wird sich der bisherige 
Betrag der Grundsteuer ändern. Die der Gemeinde erteilten 
Lastschriftaufträge werden automatisch angepasst. Steuer-
zahler, welche Daueraufträge an die Bank erteilt haben oder 
Überweiserungen vornehmen, müssen diese Beträge entspre-
chend anpassen.

Eine Erstellung der Steuerbescheide für die Grundsteuer A 
ist aufgrund von Problemen bei der Datenübermittlung der 
Grundsteuermessbeträge noch nicht möglich. Die Versen-
dung der Bescheide erfolgt voraussichtlich erst zum Ende des 
I. Halbjahres 2025.

Elsteraue, den 14.03.2025 

Fischer 
Bürgermeister
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